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RS Vwgh 1997/4/22 96/04/0252
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1997

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §356 Abs3;

GewO 1994 §75 Abs2;

Rechtssatz

A u s § 75 Abs 2 GewO 1994 ergibt sich, daß die Nachbareigenschaft schon dann gegeben ist, wenn die bloße

Möglichkeit besteht, daß die betro9ene Person durch die Errichtung, den Bestand oder den Betrieb einer

Betriebsanlage gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet werden könnte.
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